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Wichtiger Hinweis 
Bitte bewahren Sie dieses Merkblatt auf, da es Bestandteil der 
Einwilligung ist, die Sie der Gesellschaft für die Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer Daten schriftlich erteilt haben und die auch für even-
tuelle künftige Verträge gilt. 
Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwi-
ckeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicher-
tengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-
gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gege-
benen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenerhebung, -verarbei-
tung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlauben oder wenn Sie als Betroffener einge-
willigt haben. Nach dem BDSG ist das Erheben, Speichern, Verän-
dern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nut-
zung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke zulässig, 
wenn es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhält-
nisses mit dem Betroffenen erforderlich ist oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erfor-
derlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihr 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt. 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch - außer in der Lebens-, Unfall- und Kranken-/ Pflegepflicht-
versicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei 
Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht 
zu einem Vertragsabschluss. 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungs-
erklärung kann eine Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im 
gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrie-
ben, erfolgen. 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z.B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. Bei Perso-
nenversicherungen, wie z. B. der Lebens-, Unfall- und Kranken-/ 
Pflegepflichtversicherung, ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nennen: 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir erheben und speichern Daten, die für den Versicherungsver-
trag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag 
(Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie Kundennummer, Versicherungsscheinnummer, 
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbin-
dung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. 
eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes ge-
führt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir 
Ihre Angaben hierzu und ggfs. auch Angaben von Dritten wie z.B. 
den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststel-
lung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei 
Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leis-
tungsdaten). 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 
benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische An-
gaben von uns, wie Versicherungsscheinnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie 
im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die 
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen 
Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehö-
ren z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilun-
gen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, beste-
hende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wider-
sprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Aus-
kunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu 
erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversi-
cherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungs-
abkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten 
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Scha-
den wie Schadenhöhe und Schadentag. 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Kfz-, Allgemeine Haftpflicht-, Lebens-, Rechtsschutz-, Sach-, 
Transport- und Unfallversicherer  
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir - 
ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken 
sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könn-
ten und daher einer näheren Prüfung bedürfen.  
Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich 
und kann eine Person oder eine Sache, z.B. ein Kfz, betreffen. 
Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft 
Schäden gemeldet werden oder z.B. das Schadenbild mit der 
Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versiche-
rer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwie-
gende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon ein-
mal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir 
Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir 
eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen.  
Lebensversicherungsverträge werden ab einer bestimmten Versi-
cherungssumme bzw. Rentenhöhe gemeldet. Gemeldet werden 
können außerdem das Bestehen weiterer risikoerhöhender bzw. für 
die Leistungsprüfung relevanter Besonderheiten, die aber im Ein-
zelnen nicht konkretisiert werden. Es werden keine Gesundheitsda-
ten an das HIS gemeldet.  
Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS mel-
den, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns be-
nachrichtigt. 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen 
zur Person oder Sache (z.B. Kfz) an das HIS und speichern die 
Ergebnisse der Anfragen. 
Erhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, 
kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem 
konkreten Grund der Meldung benötigen. Im Schaden- und Leis-
tungsfall können wir Anfragen an das HIS stellen. In diesen Fällen 
kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, 
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genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Er-
gebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versiche-
rungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir 
Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall bzw. 
-antrag beantworten und daher Auskunft geben müssen. 
Werden im Zusammenhang mit unserer Nachfrage bei Ihnen oder 
bei anderen Versicherern Gesundheitsdaten erhoben, erfolgt dies 
nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis oder – soweit zulässig 
– auf gesetzlicher Grundlage. 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter: 
www.informa-irfp.de 
Krankenversicherer 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer 
zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer 
zu beantworten. Dazu besteht beim PKV-Verband ein zentrales 
Hinweissystem. Die Aufnahme in dieses Hinweissystem und deren 
Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem System verfolgt 
werden dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
Beispiel: Meldung von Leistungsfällen, wenn Verdacht auf Versi-
cherungsmissbrauch besteht. Zweck: Bekämpfung von Betrug und 
Aufdeckung falscher Angaben bei Antragstellung und Leistungsfäl-
len. 
5. Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe der 
 Wüstenrot&Württembergische AG 
Um Ihnen einen umfassenden Service anbieten zu können, arbei-
ten unsere rechtlich selbstständigen Unternehmen in der Gruppe 
zusammen. 
Ferner sind zur Kostenersparnis einzelne Bereiche zentralisiert, wie 
das Inkasso, die Datenverarbeitung, der Vertrieb oder die Kredit- 
und Mahnabteilung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen. Ebenfalls werden u.a. auch Ihre Vertrags-
nummer, die Art der Verträge, ggfs. Ihr Geburtsdatum, Kontonum-
mer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen geführt. 
Dabei sind die so genannten Kundenstammdaten (z.B. Name, Ad-
resse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende 
Verträge) von allen Unternehmen unserer Gruppe abfragbar. Auf 
diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und 
bei telefonischen Anfragen sofort die zuständige Stelle genannt 
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt verbucht werden. 
Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen 
nur von dem Unternehmen der Gruppe abfragbar, mit dem Sie eine 
Vertragsbeziehung haben. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei 
der die Vorschriften des BDSG zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten - wie z.B. Gesundheits- oder Bonitäts-
daten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der 
jeweiligen Unternehmen. 
Der Unternehmensgruppe Wüstenrot&Württembergische AG gehö-
ren zurzeit folgende Unternehmen an, mit denen teilweise gemein-
same Datensammlungen bestehen oder in Zukunft entstehen 
sollen: 
Wüstenrot&Württembergische AG, 
Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG, 
Karlsruher Lebensversicherung AG, 
Württembergische Krankenversicherung AG, 
Württembergische Lebensversicherung AG, 
Württembergische Versicherung AG, 
Württembergische Rechtsschutz Schaden-Service-GmbH, 
Württembergische Vertriebsservice GmbH, 
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, 
Wüstenrot Bausparkasse AG, 
Wüstenrot Immobilien GmbH, 
W&W Asset Management GmbH, 
W&W Informatik GmbH, 
W&W Service GmbH, 
W&W Europe Life Limited, 
W&W Produktion GmbH, 

WIT Services s.r.o.  
 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermitt-
ler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in wei-
teren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Kapitalanlage- und Immobilienge-
sellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Die Zusammenar-
beit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen 
Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. 
So vermitteln z.B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer 
Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den 
eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbei-
tung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen 
unter Punkt 6. 
Unser wesentlicher Kooperationspartner ist derzeit:  
Landesbank Baden-Württemberg 
6. Betreuung durch den Vermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe 
bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen 
Finanzdienstleistungen berät. 
Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermitt-
lungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Fi-
nanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Kapitalanlage- und Im-
mobiliengesellschaften u. a. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der 
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für Ihre Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, z.B. Versicherungsscheinnummer, Beiträge, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unse-
ren Kooperationspartnern Angaben über andere finanzielle Dienst-
leistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in 
der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler 
auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personen-
bezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreu-
ung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der 
kundenrelevanten Daten informiert. 
Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Be-
stimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheits-
pflichten (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
Der für Sie zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine 
Tätigkeit für unser Unternehmen, so regeln wir Ihre Betreuung neu 
und informieren Sie darüber. 
Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihr Versicherer verarbeit und nutzt 
die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für 
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie 
können jederzeit dieser Verarbeitung und Nutzung widersprechen. 
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